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Profitleren Sla von dar Zusammonarbeit z*cler cntklagclgcr psrtner!

Wie bereits kommuniziert, konnte im $chadenmanagement efno Kooperatfon zwlechen MBVD
und HDI-Gerling' verelnbart werden. lrn Ergebnis etelft clch dss Servicepaket caro & drlv€ vor,
welches in elnem hart umkärnpften Versicherunt$markt Zefohon setzt und einen neuen Weg In der
Zusammonatbelt zwischen Hersteller und Versicherer darstoflt. Carc & drive strrtet am l. Januar
2010,

Nebon den Vortellen für das Autohaus, lst die Stefgerung der K:undenzufriedenhelt wegentlicher
Antrieb dleser Kooperation. Durch care & drlvc werden unsere Kunden nachhaltlg an dle Marke
Mercedes-8enz gebunden,

In den folgenden Punkten stellen wir lhnen die wichtigsten lnhalte einer Zusammenarbait und des
Servicepakat€8 rnlt der geplanten Umsotzung In der AO vor.
Darüber hinaus $olf jedor autorlsierte Setvicopartner die Möglichkelt erhalten, an dioser Kooperation
zu pärtidpleren.

I, Scrvlcenntpt,cafc & drlve:

Die Abwlcklung eines Schadenfalls wlrd künftig ftlr Sle und lhre Kunden schnelfer, einfocher und
$anBparenter. Zusammen mlt dem Verslcherungspartner &lDl{erllng' wurden Prozecse der
Schadenebwlclclung neu entwlckelt, die den Mercedse-Bsna Werkstätten weitere Wettberfferbsvorteile
sichern.

Nachfolgende Standards werden mlt einer Kooperatlon beschrieben und geregeft;

. Schadengtsuerung: HDl-Gerting' und Mercedes-Eenz beabsichtigen den
Vereicherungsnehmern, bail, gegenilber der Verslcherung zum SchadenerEalz berechtigten
Drftton mtt Mercedes"Eenz Fahrzeugen, hervorragenden Ssrvice lrn Schadenfall
zu lrleten. Mercedes-Benz Pkw werden deshalb In dae t€flnehmende Rstaflnatz zur
Fahrzeuginstandsetzung vermlttelL

r Servlce-l(omplcttpaketl Mit crra & drlve bietet Mercedes-Bene und HDI€ertinS'
den gBmelnsamen Kunden bestrnögliche Sohadenabwlcklung. Abhofan des Fahrzeugs,
Kalkulleren und Beworten der Reparaturkosten, Reparatur Inkl. Endkontrofle, f nnen- und
Außerrrelnlgung sowie das Zurllckbringsn des Fahrzeugs sind Beetsttdteile einer Kooperation
mlt tallnehmenden Eetrleben-

r Mobllltöt: Für die Dauer der Reparatur erhält der Kunde einen Ereata,,ragen.
{max, 7 Tage, ausgonornmen Spezioltsrlfe mit Werkstattbindung}

' HDt Dtrekt Vcfetahorung A6, ttDf€erlfnj Fkmsn uOd Prlyst Vor0lchcrung A0 wrd HDl6cillng Indurtrie V3rsioherung AG Rbthor$ 2.
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ll, Urnf;Ftrunf,iF der AO:

l(ooperetlon;

HDl$erlingr will lhnon selbstverständlich Gelegenhelt gebon, dle Teilnahme an 6iner Kooperation für
slch zu bewerten. Dazu wird es In den nächsten Tagon elne gesonderte Information über das bekannte
KAM-Toof geben.

Alle Servlcebetriebe, deren Intoresse an ctrs & drlw ufid elner Kooperation gpweckt wurdg blrten
wir dies lm KAM- Tool zu dokumentleren, damlt wlr lhre Daten an dle Versicherung weiterleiten dürfen.
Mlt lhrer Rtickmeldung wlrd HD|-Gerllng' zum jaralllgnn Börrfob Kontakt aufnehmen. Der wettere
Abschluss einer Vereinbarung ff ndet tfann dlrekt aillsohen lhnen und der Verotcherung statt,

Schulung:

Mlt dem Abschluss f hrer Kooperationsverainbarung werden wlr zeitnah wieder Kontakt aufnehrnen
und lhnen Schulungsunterlagen lm Slnne eines Leltfadens zur Verfügung etelten.
Weitorhin werden wir zentraf Schulungen anbieten und Sie über weltere Schrltte Informieren.

So gellngt es uns einerr rolbungsloeen Start lrn lAnuar 2010 zu gewährleisten.

lll. Endkun43n kommu nlltetion

Zum offiziellen Start des Servicepaketes uGüte & drlve" im Januar 2010, wird geitene MBVD ale auoh
durch H Dl€erli n g' Endkundenkommunit< atlo n erfolgen.

Mlt freundlichen Grüseen

Daimler AG
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Vcreirrbarung

zwischen

IIDI Direkt Versicherung AG,
HDl-Gerling Firmen und privat versicherung AG und

HDl-Gerling Ind ustrie Versich"ro n g ÄG
Riethors t 2, 50659 Hnnnover

- nrchfolgend HDI genennf _

und

Mercedes_Benz Aufohsus Muster
Alte Straße 17, Musterhausen

naehfolgend Betrieb genannt -

Präsmbel

Die HDI und die Daimler AG beabsichtigen in Deutschland allen versichsrungsnehmernbzw' gegenilber HDI zum Schadenersatz b"reohtigten Dritten *it trt.r. 
"a.r-gln 

z-Fahrzeugenin Kasko- und/oder 
f ft- H{pfh.cht11fäderr lnaotriotg.nagm.inr,' ,,Kunden.)bestmöglichen service irn schadenfall zu bieten. Hielu ,Jll"n Daimler-Fahzeuge (zunächstausschließlich PnYl in der Folge gegebonenfalls auch ,rud*nsporter) in autorisierteMercodos-Benz-werkstätten zui pätrrreuginstands€tzung (iu.o.r"rie/Lack) vermitteltwerden.

$ r Die HDI verpflichtet sich, alle pKW der Marke Mercedes_Benz mit Ausnahme vonTransponern und tTuf (nachfolgeld,,Fahrzougo") aus versicherungsfällen zurInstandsetzung in die Betriebe der Daimler AGlnachfolgenJ,,o*i*ier-Betriebe..), anden Betrieb oder an solche weitere autorisierte Merceder-g"ni sErvice-partnerbetriebe
zu vennitteln. die rnit I'IDI eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlosen
l3hn (nachfol gend zusamrnen mit äem Betrieb,,Partner-Betriebe..).Diese
Verpflichtung besteht nur dann, wenn der Kunde HDI mit der Organisation derReparaturdurchfütrung betraut und keine andere Entscheidung rriflt. Befinclet sic6 einzu reparierendes Fahrzeug bereits in einem Dairnlor-Betrieb oä., partner-Betrieb, mitdem dieser Vertrag geschlossen-wurde, erfolgt keine St u.rung 0., HDI in einenanderen Daimler- oder partner-Betrieb.

Das Fahrzeug ist durch den Betrieb zu den in Anlage | (zift'.ll Hol- und Bringservice,ZifI.lll Abschleppen und Bergen) festgelegten eeJingungen zu verbringen.

$ 2
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Die Instandsetzung der übernommenen Fahzeuge erfolgt durch derr Betrieb nach denin fel Anlage- l festgelegten Qualitätsstandards.bie dori vereinbarten Fristen undArboigabläufe sind einzuhalten.

Die Gestellung von Ersatzfahrueugsn duroh den^Bstrieb erfolgt nach den in Anlage Iziff' lV fbstgelegten Bedingrrngen, die rnaßgeblichen Konditionen sind in Anlage 2geregelt.

Der Betricb stelltdas instand geseate Kfi, arn mit dern Kunden vereinbaften ort zurverfllgung und nimmt ggn das Ersatzfah r.ü,gzuräck.

Die Haftung des Betriebes von der Übernahme 
{es Fahrzeuges bis zur Rüokgabe, dieGefahr der vorsäElichen und fahrlässigen Verschlo"hterung] sowie a., Ünt"igangsdes Fahrzeuges und die Sachmangelhaftung regoln Oi. i"päruturbedingungen desBetriebes in der j1*u.,_ls gültigen Fassung. öerbetrieb verpfti.t t"t sich bei

veränderung der Bedingungen die HDI inhaltlich zu informieren.

Die HDI feguliert fiir den Kunden gegen spezifizierte Rechnung auf Basis der inAnlage 3 diesor Vereinbarung genannten Kostensätze. SchulOeiOie IJDI aufgrundversicherungsvortragl ioher oder schadensrechtl icher Vorschriften dem Kunden n ichtden vol len Betrag ( insbesondere Selbstbetei I igung und Um satzsteuer,
Yilllaftungseinwände in Kfz-Haftpflichtversiöneiung, wiede.b.s"huiTungswert
(WBW) - Abweichungcn), macht der Betrieb die Di#erenz gegenüber dem Kundendirekt geltend. Die in dcn Anlagen dieser Rahrnenveroinbatinä genannten Kostensätze
kommen bei allen Schadenfällen, in denen die FIDI leistungrpilirlrtig ist. zurAnwendung.

Die HDI verpfliohtot sioh Schulungsunterlagenzuerstellen und der Betrieb wirdontsproohende Kapazitaten freisetzerl? um sJin" Mitarbeitor bezüglioh der Inhaite undder zielsetzung der Kooperation aktiv zu schulen.

Die Parteien verpflichten sich, über die gewonnenen Erkenntnisse sowie
niohtÖftbntliche vertrauliche Informationen gegenüber Dritten Stillsohweigen zu
bewahren' Dies gilt nicht ftJr Informationenfaiu o'rr"ntlich bekannt sind oder ohne
V3rletzung der Vorsshwiegcnheitsvereinbarung bekannt werden. Darüber hinaus gilt
die Pflicht nicht, wenn und soweit eine der Parteien durch Gesetz oder gerichtliohe
oder behördliche_Anordnung zur Weitcrgabe von Infonnationen verpfliihter isr. Die
Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch fiir alle beteiligten Mitarbeirer der parteien.

Der Abschluss ähnlicher Vereinbarungen duroh don Betrieb rnit anderen Versicherern
und von HDI rnit anderen Herstellern Lnd Reparaturwsrkstätten ist möglich-

Die Parteien werden alle datensohutzrechtlichen Gesetze einhalten. Insbesondere
gewä'hrleistet der Betrieb, dass alle Daten und Unterlagen, die ihm von der HDI z,ur
Verfiigung gestellt werden, ausschließlich im Sinne dieses Vertrages verwendet
werden. An Dritte dürfen Kundendaten nur mit ausdrücklioher Cenehmigung der
Vertragspartnor und nur zum Zwecke der Abwicklung des einzelnen Schadens
weitergegeben werden.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertragos ganz oder teilweise unwirksam seinoder werden oder sollte sich in diesern Vertrag eine Lücke befinden, so soll hierdurch

s 1 0
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die wirksamkeit der übrigen Bestirnrnungen nicht berührt werden. Die parteien
verpflichten sich, die unwirksame Bestimrnung durch eine ihr im wirtsshaftlichenErf'olg möglichst gleichkornmende Regelung ä ersetzen oder - im Fall einer Lücke -durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem entsprichq was nach sinn und Zweckdieses vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornhereinbedacht.

Die nachfolgenden Anlagen I bis 5 sind Bestandteil dieser Vcreinbarung.

Die Vereinbarung_beginnt am 0l.0L2010 und endet am 3 |.12.2010 0hne dass es einerKändigung bedarf. Das Rechtzvr außerordentlichen rtinoigung aus wichtigem Crundbleibt unberührt- Die Parteien werden spätestens zum Ende?es Il. euartals eines jeden
vertragsjahres Verhandlungen au{hehmen mit dem Ziel, bis speitestens zum 30.0g.eines jeden Vertragsjahres eine einjählige Vertragsverlängeru ngruvereinbaren.

{$:rygen und Ergänzungen dieses Vertrages und seirrer Anlagen bedürfen derSchriftform.

Mündl iche Nebenabreden bestehen nicht.

!s gilt der gesetzliche Gerichtsstand fllr alle aus dieser Vereinbarung entste6enden
Unstimmigkeiten.

s l s

$ 1 6

$ 1 7

Hannover, xx.xx.2009

FIDI Direkt Versicherung AC
HDl-Ccrling Firmcn und Privat Vers, AG
HDl-Gcrling I ndushie Versicherung Ae

Berieb

Anlagc I

f. Ablliufe und Fristen

l. Dic HDI informiert den Betriob naoh bekannt werden des Schadenereignisses unter
Angabe stmtlicher für die spätere Abwicklung nowenOiger Infognationen. Sollte ein
Kunde ohne vorherige Ankündigung durch Aiä Upt bei dem Betrieb erscheinen,
informieft dieser unverzüglich die lLDI.

2' Der Betrieb nimmt mit dern Kunderr (im Regelfalf) innerhalb von 30 Minuten nach
Zugang des Auftrages Kontakt auf und voroinbart die Abholung oder übergabe des
beschädigten Fahrzeuges, ggf ein notwendiges Abschleppen des Fahrzeuges.

Falls der Kunde nicht erreicht werden kann, wird der Botrieb die HDI noclr vor Endo
des Arbeitstages - spätestens jedoch bis 08:00 Uhr des darauf folgenden Tages -
infbrmieren.

Seite 3



3' soweit der Betrieb mit dem Kunden nichts anderes vereinbaft hat, rnüssenbeschädigte Fahrzeuge irn Austausch gegen ein Ersatzat o"ug innerhalb von 24sJunden abgeholt werden, woitero Einze-lheiten ergeben sich aus der RKü(Reparaturkosten-Übernahmebesttitig.ung), welohe-vom Betrieb verwendet wird,zwisehen dem Betrieb und der Hnr äusJJiirnmt und die cegenstand dieserVereinbarung ist (s. Anlage 5). 
v

4, Der Betrieb wird schnellstmöglich (innerharb eines Tages) eine
Reparaturkostenkalkulation in der von der HDI gewünscht'n Form überAudateVAudaimage oder DAT inkl. Fotos erstellen und un oi. HDI elektronischübermitteln,

Übermittlung am selben Tag
innerhalb der Arbeitszeiten

Übermiulung bis l2:00 Uhr

Fahrzeugoingang bis l3:00 Uhr =ä

Fahrzeugeingang nach l3:00 Uhr =ä
am darauf folgenden Tag.

Wenn Teildemontagen notwendig erscheinen, können diese durch-gefühn werden.

Die Rüskmeldung (Reparaturfieigabe) der HDI erfolgt am gleichen Tag, sofern dieReparaturkostonkalku I ation vorl iögt. Ansonsten am f:o lgenaen Arbeitstag.

5' sotern die Reparaturkosten 70 % des Wiederbeschaffungswertes naoh schatzung desBetriebes tlbersteigen, unterrichtet der Betrieb m;;ü;fior, ai" HDt. parallel nimmtdie HDI anhand der übermittetten Reparaturkostenkatkitation eine Eins.tretrung uor.

6' Bei Reparaturverzögerungeh ab 24 h informiert der Botrieb die HDI unverzlglich.

7' Bei Restwerterrnittlungen sind die gängigen Restwertbörsen durch die HDfeinzuschalten.

8' Im Falle oinss wirtschaftlichen Totalschadens wird das Fahrzeug bis zu einemzeitraum von l0'fagen kostenfrei aufbewahrt. Der Betrieberhalt ein vorkaußrechtzurn ennittelten Restwert, sofern dio Vorwortung duroh die HDI vermittelt werdenkann.

9' Soweit Schäden festgestellt werden, die dem Unfallereignis im Rahmen einerPlausibilitätsprüfung nicht eindeutig zugoordnet werdon"könnun, ist dio HDI
unveruüglich zu unterrichten. Das gilt auch, wenn aufgrund verdeckter Schädon eineReparaturerweiterung vorgenom rn en werden m uss.

10. Auf Basis de1 Reparaturkalkulation efteilt die HDI nash prgfung eine
Reparaturfreigabe- Sofbrn eine Erweiterung des Reparaturumfaigs erforderlich wird,
ist diese vorab mit der HDI abzustirnrnen. Soweit die FIDI nicht Jie vollen kosten
übernimmt teilt sie dem Betrieb Grund uncl Höhe der Abzüge mit.

11' Der Betrieb wird unveztiglich nach erfolgter Freigabe mit der Reparatur beginnen.

12' Naoh Fertigstellung_der Reparatur führt der Betrieb eine Reparaturabnahme durch,
reinlgt das Kund enfahrzeug (d. h. Außenwäsche und Aussoug.n des Inncnraumes)
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III.

IV.

v.

\n,

und übergibt das instand gesetzte Kft an dem mit dem Kunden vereinbarten ort. Fürdie o. g' Reinigungsarbciten werden keine Kosten in Rechnung gestellt.

Kfz-Ab-/Rückholung (Hot- und Bringservice)

Die Fahrzeugc werden im Nahbereich kostenlos von dem Berieb beirn Kunden
abgeholt und zurückg_ebracht, ggf. in Austausch mit einem Ersatzfahrzeug. Unter
Nahbereich wird die Region im Umkreis von 50 gefahrenen Krn zum Betrieb
verstanden.

AbschleppenlBergen

Abschleppen/Bergen orfolgt nach den in Anlagc 4 gercgelten Bedingungen und
Konditionen.

E rsatzfa h rzeu gelMob ilitä t

Der Betrieb trägt Sorge dafiir, dass den Kunden bei Bedarf und auf entsprechende
Benachrichtigung der HDI hin gemäß den Bedingungen in Anlage 2 Ersatzfahrzeuge
zur Verfiigung gestellt werden. Ersatzfahrzeuge werden mindestens eine Gruppe tiefer
als das beschädigte Fahrceug gestellt bzw. abgerechnet.

Verzichtet ein $u1de zugunsten einer rnonetären Nutzungsausfallentschädigung
(Haftpflicht) orlcr Mo_bilitätspauschafe (l(,asko, maximal-l fageä 25,00 BUi.) äuf die
Nutzung eines Ersatzfahrzeuges, so wird ihm diese Entschädilung bzw. pausohale
duroh die HDI gezahlt.

Stundenverrech n u ngssätze

Die Stundenverrechnungssätze richten sich nach den in der Anlage 3 festgelegten
rnaximalen Werten urrd gelten ftir die Laufzeit des vertrages,

Qualifätsstundnrds

I ' Die Reparatur erfolgt nach den Vorgaben und Freigaben der Daimler AG. Der
Betrieb beachtet die von der Dairnler AG gerneinsam mit den Herstellern von Lacken
und anderen Material ien frei gegeben en Reparaturmethoden.

2. Der Betrieb leistet fiir die Reparatur Gewähr durch kostenlose Behebung von
Mängcln, sowcit diese nicht unter die Hersteltergarantie fallen, gitt $ 6 äieser
Vereinbarung.

3. DerBetriob informiert die HDI unverzüglich über Besqhwerden des Kunden. Irn
Falle oiner Naohbcsscrung ist dem Kunden durch den Betrieb auf dessen Kosten ein
Ersarzfahrzeug zu stel len.
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VrI. Allgemeine Bestimrmungen

l ' Der Betrieb gewährt Arrgestellton der HDI sowic von der HDI beauftragten
Sachverständigen freien und sofoftigen Zugangzu jedem Fahrz,eug, das auf
Vermittlung der HDI an den lJetrieb ubergöuen **d.. Soweit sic['die Zustimmung
nicht aus den A I I gemeinen vetsiohorungsbedingungen ftir die Kraftfahrtversicherung
(AKB) ergibt, trolr die HDI die Zusrimmung im Rafi,nen der
Regulierungsvereinbarung ein. Die HDI uetratt sich zur Qualitätskontrolle vor.Sti ch probenprü firngen, auch durch Saohvcrständ i ge, d urc hzuftihren,

2' Auf den mit der Reparaturfteigabe geäußeften wunsoh der HDI hin werden bei derReparatur gewechselte Teile aufbewahrt. Diese Aufbewahrungspflicht endet nacheinem Zeitraurn von 7 Tagen nach Durchftihrung der Reparatur.
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Änlage 2

Ersatzfahrzeuge

1. Ersatzfah rzeugc du rch Kooperationspartn er

l.l ErsaEfahrzeuge werden durch einen Kooperationspartner (Autovennieter) der HDI
gemltß einem zwischen diesen beiden vereinbarten Höchstvergütungstableau gestellt.
Der Kontakt zur Abstimmung zwischen dem Betrieb und derriKoofierationspafiner wird
durch die HDI vermittelt.

Die Koordination der Ersatzfahrzeuggestellung und übergabe an den Kunden im
konkreten Sohadenfalt ertblgt zwischen dem Betrieb und äe* Kooperationspartner. Der
Kooporationspartner (Autovermieter) fakturiert die Ersatzfahrzeugtosten separat und
direkt an die HDI.

Der Betrieb klärt den gemeinsarnen Kunden im Kasko-Schadenfall darüber auf, dass die
HDI, vorbehaltlich eventueller versicherungsvertraglicher Ablehnungsgründe
(Werkstattbindungstarif Kasko-Service), Ersatzfahzeugkosten tlir die öauer der
Reparatur, jedoch maxirnal für sieben Kalendertage, erslafiet.

l -Z Sollte duroh den Kooperationspartner kein MB-Markenfahrzeug zur Verfllgung gestellt
werdon können, kann der Betrieb zu folgenden Konditionen oiiFahrzeug stell-n:

Fahnzeugtyp Tageshöchstvergütüngssatz in €
nettor

UUochenhöchstvergütungssatz in €
netto**

;mart 35,00 210,00
{ - Klasse 50,00 300.00
l - Klasge 50,00 300,00

- Klasse i0,00 360,00
- Klasse 30,00 490,00

2.

I inkl. aller gefanrenat Krn und einer SB von S00 € pro Falt{t der vereinbarte wochenpreis girt lur bgi einer komptetten wochenabrechnung, die darauf forgenden Tage werden
mit d em entsprechende n Tagesh öchstvenE ü tung asätz he rechnet

Ersatzfahrueuggestellung durch den Betrieb (Höchstvergütung inkl, aller km und
Nebenkosten, Vollkasko mit SB € 500,00 pro Fall)

Fahzeugtyp Höchstvergütungssatz HDI in €
nettor

smart 20,00
A - Klasse 31,00
3 - Klasse 3 1 , 0 0
C - KlaEse 36,00

- Klasse 46,00

TageshöchstvergotungsEa tz

Seite 7



Der Höchstvergütungssatz beträgt pro Arbeitswert (Aw)

Anlage 3

x,xx EIIR.

Außchläge auf UPE/I{ersteller sowie Verbringungskosten slnd nicht ersratrungsftihig.
Richtwinkelsatzberechnungen sind nur erstattungsfähig, wenn sie mit detailtie;ter RJchnung
als Aufuand naohgewiesen wurden.

Lackmaterial: Berechnung wahlweise tlber Lackfluchenberechnung gemäß Mercedes-Benz als
unvorbindliche Empfehlung/Einsohätzung des Herstellers (lndex tbo ury oder maximal 30 %
Außchlag auf o. g. AW

Rabatt auf Ersabteile
%
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Anlage 4

Abschleppen/Bergan

Abschlepp€n:
Der Transport eines nicht betriebs- und / oder verkehrssicheren Fahrzeuges.

nF*,H,lill#,ffiH+llrl'tffi tr[i:i[iiliiiiil{ll,vriuUil$i,riiinii
EinsaEdauer

0 bis
1 std.

>1 bis
1,25 Std.

>1,25 bis
1,5 Std.

>1,5 bis
1,75 Std.

>1,75 bis
2 Std.

Werktag Regelzeit
07:00 Uhr bis 18:00 Uhr

112 ,00 140,00 169,00 196,00 224,O0

Werktag'18:00 Uhr bis
07:00 Uhr und Samstag 125,75 1 57,1 g 188,63 220,06 2 5 1 , 5 0

Sonn- und Feiertage 139,50 174,39 209,25 244,13 279,00

Fahzeuge, die nicht rollfähig sind oder niclrt mit einer angehobenen Achse transportiert
werden können, begründen Zuschläge.
Erschwertes Auf- und Abladen des PKW nach Unfall wird rnit max. 25 %Zusohlag erstattet,
wenn das Fahveug nicht rollfiihig ist.
Eine erste Reinigung des Unfallortes durch dcn Abschlepper wird gesondert in Rechnu.g
gestellt/ ausgewiesen.

Bergen, einschließlich Transport:
Das Bergen ist der Aufkand, welcher zur Lage- und / oder Positionsveränderung eines
Fahrzeuges notwendig isg urn in der Folge einen Transport zu ermögtichen. Das Laden und
der Transport des in der Regel weder betricbs- noch verkehrssicheren Fahrzeuges, stellr
gegeniiber dem ,,einfachen Abschleppen" zusätzliche individuelle Anfbrderunge.,r z .8.
Plateauwagen mit Kran. Eine erste Reinigung des Unfallortes durch den Bergäi"nst wird
gesondert in Rechnung gestellt.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufiruand.

Die Rechnungsstellung erfolgt nachvollziehbar mit Einsavzeit, Schadensort und Zielort.

Anlage 5
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